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Zwischen der  

   Gemeinde Niederzier 

 Rathausstr. 8 

 52982 Niederzier 

 

 - nachstehend „Auftraggeber*in” genannt - 

 

 

und das                        XXX-Planungsbüro 

Postanschrift:  Musterstr. 1 

 48xxx Muster 

 
 

Bevollmächtigter: Dipl.-Ing. Max Mustermann 

 - nachstehend „Auftragnehmer*in” genannt - 

 - nachstehend zusammen „Vertragsparteien‘ genannt -   
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1. Gegenstand und Parteien des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung Tragwerksplanung §51 
Abs. 1 HOAI nach näherer Maßgabe dieses Vertrages für das Bauvorhaben 

 Neubau Ellbachzentrum, Gemeinde Niederzier 

 

Die Vertragsfläche ergibt sich aus dem Übersichtsplan (Anlage 3). 

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer in eigenem Namen und auf eigene Rech-
nung. 

2. Grundlagen des Vertrages 

Vertragsbestandteile sind neben den Regelungen dieses Vertrages in nachstehender Rei-
henfolge: 

2.1 Die allgemeinen Vertragsbedingungen zu den Verträgen für Architekten-/Ingenieurleistun-
gen der NRW.URBAN - AVB ARCH/ING-NRW.URBAN, Stand [10/2018], beigefügt als An-
lage 1. 

2.2 Die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers, beigefügt als Anlage 2. 

Dabei vereinbaren die Vertragsparteien, dass die Leistungsziele zum Objekt zunächst vor-
läufig festgelegt werden. Die Vertragsparteien werden nach Leistungsbeginn die Leis-
tungsziele gemeinsam überprüfen und bei Bedarf neu festlegen. Im Falle wesentlicher Än-
derungen gilt Ziff. 8. 

2.3 Der Übersichtsplan, beigefügt als Anlage 3. 

2.4 Der Auftragnehmer hat über Ziffer 1 AVB ARCH/ING-NRW.URBAN hinaus folgende tech-
nische und sonstige Vorschriften zu beachten:  

keine 

2.5 Der Auftragnehmer hat über Ziffer 1 AVB ARCH/ING-NRW.URBAN hinaus folgende pro-
jektspezifische Anforderungen zu beachten:  

Das Projekt ist unter Vorgaben der Förderrichtlinie „Stärkung der Transformationsdynamik 
und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ (STARK) zu errich-
ten. 

2.6 Das Leistungsbild für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen und Besonde-
ren Leistungen mit Teilleistungsbewertungen (Leistungsbeschreibung), beigefügt als An-
lage 4. 

2.7 Der Rahmenterminplan, beigefügt als Anlage 5. 

2.8 Das Baubudget, beigefügt als Anlage 6. 

2.9 Die vorläufigen Honorarermittlungen, beigefügt als Anlage 7. 
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2.10 Technische Regelwerke wie beispielsweise die Europäischen Normen (EN) des Europäi-
schen Komitees für Normen (CEN) oder des Europäischen Komitees für elektrische Nor-
mung (CENELEC) sowie alle DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V.; die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (VOB/C) und die übrigen einschlägigen VDE-, VDI-, VDS-, TÜV-
Richtlinien, Be- und Verarbeitungsvorschriften der Herstellerwerke sowie alle einschlägi-
gen öffentlich rechtlichen Bestimmungen und sonst einschlägigen Technischen Bestim-
mungen und Richtlinien 

2.11 Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2021) in ihrer bei Vertragsab-
schluss geltenden Fassung. 

2.12 Das Werkvertragsrecht, §§ 631 ff. BGB, insb. § 650p ff. BGB. 

Bei Widersprüchen geht die höherrangige Bestimmung der Nachrangigen vor. Ein Wider-
spruch liegt jedoch nicht vor, soweit die höherrangige Bestimmung lediglich allgemeine 
Vorgaben für die zu erbringende Leistung enthält, die durch die nachrangige Regelung 
konkretisiert werden. Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber den aus sei-
ner Sicht bestehenden Widerspruch zur Entscheidung vorzulegen, wobei der Auftraggeber 
eine Entscheidung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB trifft. 

3. Leistungen des Auftragnehmers 

3.1 Auftragsumfang 

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer mit diesem Vertrag, von den sich auf die 
Leistungsteile  

 Fachingenieur Tragwerksplanung (Anlage 4.1) 
(Leistungsphasen 1 bis 6) gem. § 51 HOAI 

 
 

beziehenden Anlagen 4.1 bis 4.4 und den dort aufgeführten Leistungsphasen und Pro-
jektphasen, die dort in der Spalte Auftrag mit  gekennzeichneten Grundleistungen und 
Besonderen Leistungen. 

 

3.2 Optionale Leistungen 

Der Auftraggeber ist berechtigt und behält sich vor, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung 
der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere, in den Anlagen 4.1, 4.2, 4.3 
und 4.4 in der Spalte Abruf mit  gekennzeichneten Leistungen (Grund- oder besondere 
Leistungen) – einzeln oder im Ganzen – durch schriftliche Mitteilung in den folgenden Stu-
fen im Wege der Vertragsergänzung zu übertragen.  

 Stufe 1: LP [1] bis [3] (bereits übertragene Leistungen nach Ziff. 3.1 und 3.2) 

 Stufe 2:  LP [4] bis [6]  
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Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, zu wel-
chem spätesten Zeitpunkt ein solcher Abruf weiterer Stufen erforderlich ist, damit eine un-
terbrechungsfreie Leistung des Auftragnehmers und die Einhaltung der Projekttermine si-
chergestellt sind. Der Abruf muss jeweils spätestens innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nach Fertigstellung aller Arbeiten des Auftragnehmers aus der letzten beauftragten 
Stufe erfolgen; die Frist beginnt jedoch nicht vor dem Zugang des Hinweises des Auftrag-
nehmers gemäß vorstehendem Satz bei dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist auch 
verpflichtet, weitere optionale Leistungen zu erbringen, wenn der Abruf bis zu 12 Monate 
nach Fertigstellung aller Arbeiten des Auftragnehmers aus dem zuletzt beauftragten Leis-
tungsumfang erfolgt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall neue Leistungstermine 
(auch unter Berücksichtigung erforderlicher Zeiträume zur Personaldisposition) und im 
Falle des Vorliegens nachweislichen Mehraufwands des Auftragnehmers die Anpassung 
der Vergütung des Auftragnehmers zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
abgerufenen Leistungen nach Maßgabe dieses Vertrages zu erbringen und unverzüglich 
mit der Leistungserbringung zu beginnen. 

 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Übertragung weiterer Leistungen auf einzelne Leis-
tungsphasen, auf einzelne Grund- oder besondere Leistungen, auf Teile davon oder auf 
Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken. 

Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Aus der stu-
fenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars oder 
weitergehende Rechte, gleich welcher Art, herleiten, insbesondere keine Ansprüche auf 
Auftragserteilung oder auf Schadensersatz oder Entschädigung wegen der Nichtbeauftra-
gung entsprechender Leistungen. 

3.3 Zusätzliche Leistungen 

Voraussichtlich erforderliche zusätzliche Leistungen, wie z. B. „Vermessung“, „Fachgut-
achterliche Begleitung“‘ ‚„Brandschutztechnische Leistungen eines Sachverständigen“ 
oder „Bauphysik“ werden vom Auftraggeber an weitere Dritte beauftragt, sobald der erfor-
derliche Leistungsumfang geklärt worden ist. 

3.4 Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers 

3.4.1 Die in den Leistungsbildern beschriebenen Grund- und Besonderen Leistungen stellen, 
soweit sie dem Auftraggeber zu verschaffen sind, Teilleistungen im Sinne des § 266 BGB 
dar, wobei ein Anspruch des Auftragnehmers auf Abnahme seiner Werkleistung nicht vor 
im Wesentlichen vollständiger und mangelfreier Erbringung aller geschuldeten Teilleistun-
gen besteht. § 650s BGB bleibt unberührt. Schon vor dieser rechtsgeschäftlichen Ab-
nahme kann der Auftraggeber jedoch für ihm vom Auftragnehmer verschaffte Teilleistun-
gen die Mängelrechte des § 634 BGB, deren Verjährung weiterhin mit der rechtsgeschäftli-
chen Abnahme beginnt, geltend machen. 

3.4.2 Die als Anlage 2b beigefügten Planungsziele des Auftraggebers beschreiben den vom 
Auftragnehmer durch die ihm beauftragten Leistungen zu erreichenden Werkerfolg, insbe-
sondere hinsichtlich der zu erreichenden Qualitäten und Quantitäten. Die Planungsziele 
können sich nach Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen konkretisieren. Der Auftrag-
nehmer hat daher – über die ggf. beauftragten Grundleistungen hinaus – die Ergebnisse 
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der jeweiligen Leistungsphasen mit dem Auftraggeber zu erörtern und das Ergebnis dieser 
Erörterung schriftlich festzuhalten. 

3.4.3 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Leistungsziele des Auftragge-
bers in diesem Vertrag und seinen Anlagen 

☐ hinreichend definiert sind und deren weitere Konkretisierung im Laufe des Planungs-
prozesses unter Erbringung von Beratungs- und Planungsleistungen erfolgt. Die be-
auftragten Leistungen der Grundlagenermittlung sind ungeachtet dessen zu erbringen. 

☐  nicht hinreichend definiert sind und zunächst durch den Auftragnehmer nach den Vor-
gaben der Leistungsbeschreibung (Anlage 4) und unter Berücksichtigung der zwin-
genden Leistungsziele gem. Anlage 2 binnen […] Wochen nach Abschluss dieses 
Vertrages zu ermitteln sind. Der Auftragnehmer hat binnen dieser Frist eine mit den in 
Anlage 2 genannten zwingenden Leistungszielen korrespondierende Planungsgrund-
lage und eine Kosteneinschätzung vorzulegen. Die Parteien sind sich einig, dass zur 
Erstellung dieser Unterlagen  der Grundlagenermittlung (LPh 1) und Vorplanung (LPh 
2, dort aber nur das „Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den 
fachlich an der Planung Beteiligten“ und das „Abstimmen der Zielvorstellungen, Hin-
weisen auf Zielkonflikte“) zu erbringen sind. Diese werden mit pauschal […] Euro netto 
vergütet. Nach Ablauf der vorgenannten Frist kann der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer eine Nachfrist von 1 Woche setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 
kann der Auftraggeber die Zielfindungsphase durch einseitige Erklärung beenden. 
Das Recht des Auftragnehmers, den Vertrag gem. § 650r Abs. 2 BGB zu kündigen, 
erlischt damit. Der Abruf von weiteren Leistungen durch den Auftraggeber ist damit 
nicht ausgeschlossen. Stimmt der Auftraggeber der Planungsgrundlage und der Kos-
teneinschätzung zu, werden die dort niedergelegten Planungs- und Überwachungs-
ziele vereinbarte Beschaffenheit der Leistungen des Auftragnehmers. Dieser hat so-
dann die gem. Ziff. 3.1 bis 3.3 beauftragten bzw. abgerufenen Leistungen zu erbrin-
gen. Soweit danach Leistungen der Grundlagenermittlung zu erbringen sind, ist das 
vorgenannte Honorar auf das für diese Leistungsphase vereinbarte Honorar anzu-
rechnen. 

3.4.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich auf Zielkonflikte (auch soweit die 
Kostenobergrenze gem. Ziff. 5 betroffen ist) hinzuweisen, sobald diese für ihn erkennbar 
werden, und dem Auftraggeber Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte zu unterbreiten. 
Der Auftraggeber kann nach freiem Ermessen (§ 315 BGB) einen der Lösungsvorschläge 
auswählen oder die Leistungsziele anderweitig anpassen. Weist der Auftragnehmer nach, 
dass er den Zielkonflikt nicht zu vertreten hat, bspw. weil er aufgrund äußerer Einflüsse 
(wie nicht vorhersehbare Marktpreisentwicklungen, behördliche Anordnungen oder Ände-
rungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik) bei unverändertem Raum- und 
Funktionsprogramm die Kostenobergrenze nicht mehr einhalten kann, kann der Auftragge-
ber eine erforderliche Umplanung oder sonstige geänderte oder zusätzliche Leistungen 
des Auftragnehmers nach Ziff. 8 mit den dort geregelten Vergütungsfolgen verlangen und 
ggf. anordnen. Anderenfalls hat der Auftragnehmer die erforderlichen Umplanungs- oder 
sonstigen erforderlich werdenden geänderten oder zusätzlichen Leistungen ohne An-
spruch auf Mehrvergütung zu erbringen. 
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3.4.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers neben den erforder-
lichen Planungs- und Baubesprechungen an drei das Projekt betreffenden weiteren Erläu-
terungs- oder Erörterungsterminen (bspw. mit politischen Gremien) ohne Anspruch auf zu-
sätzliches Honorar teilzunehmen. Die Honorierung der darüberhinausgehenden Sitzungen 
erfolgt nach Zeitaufwand, soweit diese Leistungen nicht zu den mit diesem Vertrag beauf-
tragten Leistungen zählen. 

3.4.6 Der Auftragnehmer nimmt für den Auftraggeber die Bauleiterfunktion gemäß § 56 der Bau      
ordnung NRW wahr und trägt für die Erfüllung der dem Buleiter nach dieser Vorschrift ge-
setzlich auferlegten Pflichten Sorge. 

3.4.7 Der Auftragnehmer schuldet die Koordination aller fachlich Beteiligten und bei Bedarf die 
Integration deren Leistungen in seine Objektplanung. Dies gilt auch, soweit der Auftragge-
ber weitere Fachplaner beauftragt. Insoweit obliegt dem Auftragnehmer insbesondere 
auch die Kollisionsprüfung.  

3.3.4.   Der Auftragnehmer hat schließlich die gesamte Planung und Ausführung für die in Ziffer 1  
genannte Baumaßnahme zu koordinieren. Dies umfasst insbesondere die fachliche Koordi 
nierung sowie die terminliche und kostenplanende Steuerung aller Einzelleistungen zu den   
für die Planung relevanten Leistungsbildern und die Gewährleistung eines einheitlichen In-
formationsmanagements für den gesamten Planungs-, Vergabe- und Bauausführungspro-
zess gegenüber dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer schuldet damit – über die Summe 
der ihm übertragenen einzelnen Planungsleistungen hinaus – die Vorlage eines integrierten 
und schlüssig aufeinander abgestimmten Planungswerks. 

 

3.5 Ergänzende Vereinbarungen: 

3.5.1 Übernahme von vorhandenen Planungen 

Der Auftraggeber stellt dem Auftraggeber rechtzeitig alle bisherigen Planungsergebnisse 
(Bestandspläne) in weiterbearbeitbarer Form zur Verfügung.  

Der Auftragnehmer prüft stichprobenhaft und übernimmt die bisherigen Planungsergeb-
nisse als Grundlage für die Konkretisierung und Vertiefung der Planung. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, die vorliegenden Bestandspläne auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
prüfen und diese auch zu gewährleisten. 

3.6 Datenverarbeitung / Dokumente 

3.6.1 Die zu erbringenden Leistungen sind dem Auftraggeber als EDV-Dateien in folgendem 
Format bereitzustellen:  

 Texte, Berichte, etc. Portabel document format (PDF);   
 MS Office (*.docx;/ *.xlsx; u. a.) 

 Pläne, Zeichnungen, etc. Nemetschek (*dxf, *dwg)   
 Portabel document format (PDF);  
 AutoCAD (*dxf, *dwg) 

 Terminpläne, etc. MS Projekt (*.mpp; u. a.) 
 Leistungsverzeichnisse GAEB und PDF 
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Verwendet der Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Vorbereitung 
und/oder Lösung der ihm mit diesem Vertrag übertragenen Aufgaben/ Leistungen elektro-
nische Datenverarbeitungsanlagen, hat er die EDV-technischen Standards mit den übrigen 
Projektbeteiligten abzugleichen und bis zur Leistungserfüllung beizubehalten. 

3.6.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungs-
verzeichnisse) und Berechnungen sind dem Auftraggeber in [2] -facher Ausfertigung, da-
von einfach in kopierfähiger Ausführung, zu übergeben. Die von den Zeichnungen ange-
fertigten Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer im nötigen Umfange weiter zu bear-
beiten, u.a. normgerecht [2] -fach, farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu 
falten und in Ordnern vorzulegen. 

3.7 Baudurchführung 

3.7.1 Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in fach-
technischer und rechnerischer Hinsicht unverzüglich und vollständig zu prüfen. Zum Zei-
chen der Prüfung hat der Auftragnehmer die geprüften Angaben durch Abhaken kenntlich 
zu machen; Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. 

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden Unternehmen 
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten: 

Abschlagsrechnungen:                               12 Kalendertage nach Eingang 

Teil- / Schlussrechnungen:                               18 Kalendertage nach Eingang 

 

Die Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen: 

 

In allen Teilen geprüft und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Ände-
rungen für richtig befunden. 

 

 Endbetrag: .................................... EUR 

 

   

Ort/Datum 

 

 Unterschrift des Auftragnehmers 

 

Nach Ausstellen der Bescheinigung sind die Kostenrechnungen unter Beifügung der sie in 
den einzelnen belegenden Unterlagen dem Auftraggeber unverzüglich auszuhändigen. Mit 
den Bescheinigungen übernimmt der Auftragnehmer auch in Fällen, in denen diese Be-
scheinigungen durch seinen Erfüllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung da-
für, dass  
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 nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist, 

 die Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und Umfang, wie berechnet, vertragsge-
mäß und fachgerecht ausgeführt worden sind, 

 die Vertragspreise eingehalten worden sind, 

 alle Maße, Mengen, Einzelansätze und Ausrechnungen richtig sind. 

3.7.2 Die mit dem Überwachen der Ausführung Beauftragten müssen grundsätzlich über eine 
abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. TH/FH) und eine angemessene Baustellenpra-
xis - in der Regel von mindestens 3 Jahren - verfügen. Der örtliche Vertreter des Auftrag-
nehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber zu Beginn der Arbeiten schriftlich zu be-
nennen. 

Bestellen und Wechsel des örtlichen Vertreters des Auftragnehmers bedürfen des schriftli-
chen Einvernehmens der Vertragspartner, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden 
darf. 

3.7.3 Die mit dem Überwachen der Baustelle Beauftragten haben zum Nachweis aller Leistun-
gen - ausgenommen solcher, die durch Fachlich Beteiligte überwacht werden - die Ausfüh-
rungszeichnungen der tatsächlichen Ausführung entsprechend während der Bauzeit zu 
ergänzen bzw. ihre Ergänzung zu veranlassen und das Bautagebuch zu führen.  

3.7.4 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen als “Entwurfs-
verfasser” bzw. “Planverfasser”, die übrigen Unterlagen als “Verfasser” zu unterzeichnen. 

3.7.5 Schließt der Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung ab, stellt er die Versicherungs-
vertragsbedingungen dem Auftragnehmer zur Verfügung. Der Auftragnehmer übernimmt  

im Innenverhältnis die im Versicherungsvertrag festgelegten Obliegenheitspflichten, soweit 
versicherungsrelevante Schadensereignisse bei der Baudurchführung auftreten. 

4. Fachlich Beteiligte 

4.1 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten er-
bracht. Sie sind vom Auftragnehmer zeitlich und fachlich zu koordinieren, mit seinen Leis-
tungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten. 

Objektplanung…………………………N.N 

Technische Ausrüstung………………N.N 

Freianlagen……………………………N.N 

Vermessung…………………………..N.N 

Brandschutz…………………………..N.N 

Bauphysik…………………………….N.N 

Schadstoffanalyse……………...……N.N 
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4.1.1 Soweit erforderlich, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Beauftragung weiterer 
fachlich Beteiligter unverzüglich vorzuschlagen. 

4.2 Die Verträge mit den fachlichen Beteiligten werden vom Auftraggeber rechtzeitig abge-
schlossen. Die Leistungen der fachlich Beteiligten werden vom Auftraggeber unmittelbar 
vergütet. 

4.3 Der Auftraggeber hat das Büro […] mit der Projektsteuerung bzw. dem Projektmanage-
ment beauftragt. 

 

4.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Projektsteuerer bzw. Projektmanager unverzüglich 
und vollständig alle erforderlichen, projektrelevanten Informationen aus seiner Tätigkeit zur 
Verfügung zu stellen. Diese Leistungen sind Bestandteil der mit der vereinbarten Vergü-
tung abgegoltenen Leistungen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, diese gesondert zu 
berechnen 

Der Projektsteuerer bzw. Projektmanager ist berechtigt, im Rahmen seiner Aufgaben Wei-
sungen zu erteilen, die der Steuerung und dem Ablauf des Projektes dienen. Der Auftrag-
nehmer wird beim Auftraggeber den Umfang der Vollmachten sowie die Inhalte der beauf-
tragten Leistungen rechtzeitig abfragen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Weisungen zu folgen. Das Weisungsrecht des Pro-
jektsteuerers bzw. Projektmanagers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Hin-
weispflicht bei berechtigten Einwendungen gegenüber Vorgaben/Weisungen des Projekt-
steuerers bzw. Projektmanagers. Einwendungen hiergegen sind schriftlich vorzubringen. 
Soweit kein Einvernehmen zu erreichen ist, entscheidet der Auftraggeber.  

 

5. Baukosten 

5.1 Beschaffenheitsvereinbarung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die durch das Baubudget (Anlage 6) festgelegten Kos-
ten des Projektes sowie der einzelnen Objekte, Bauabschnitte usw., bei gleichzeitiger Er-
reichung der vereinbarten Planungsziele zu beachten. Die genannten Kosten umfassen 
die Kostengruppen 300 bis 400 nach DIN 276-1:2008-12, soweit diese Kostengruppen in 
der Kostenberechnung erfasst sind. Sobald und soweit für den Auftragnehmer in den ein-
zelnen Planungsphasen Budgetabweichungen erkennbar sind, hat er den Auftraggeber 
hierauf unter Nennung der Gründe hinzuweisen und Vorschläge zur Abhilfe, insbesondere 
zur Kosteneinsparung oder entsprechender Kompensationsmaßnahmen, zu unterbreiten.  

Die Hinweispflicht des Auftragnehmers besteht auch bei erkennbaren Budgetunterschrei-
tungen, um z. B. die fehlende Eignung von Bietern oder die Unterschreitung der erforderli-
chen Qualitäten in der Bauausführung frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.  

Die Einhaltung des Baubudgets insgesamt sowie ggf. der entsprechenden Einzelbudgets 
gemäß Anlage 6 sind damit vereinbarte Beschaffenheit der vom Auftragnehmer zu erbrin-
genden Leistungen. 
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Das diesem Vertrag zugrundeliegende Baubudget sowie ggf. die entsprechenden Einzel-
budgets (Anlage 6) sind für den Auftragnehmer verbindlich und von ihm zwingend zu be-
achten, soweit und solange der Auftraggeber dem Auftragnehmer kein hiervon abweichen-
des Einzel- oder Gesamtbudget schriftlich verbindlich mitteilt. 

Es besteht Einigkeit, dass der Auftragnehmer damit keine Kostengarantie übernimmt. 

5.2 Honorarkürzung 

Soweit der Auftragnehmer nach der Kostenfeststellung eine Überschreitung des verbindli-
chen Baubudgets um mehr als 5 % zu vertreten hat, wird das dem Auftragnehmer zu-
stehende Honorar um 0,5 % der Netto-Auftragssumme des Auftragnehmers für jedes volle 
Prozent der Überschreitung des verbindlichen Baubudgets gekürzt. Budgetüberschreitun-
gen, die auf (1.) durch den Auftraggeber angeordneten geänderten, zusätzlichen oder ent-
fallenen Leistungen oder (2.) auf Preisanpassungsabreden mit den ausführenden Unter-
nehmen (Indexierungen) beruhen, finden keine Berücksichtigung. Die nach diesem Ver-
trag geschuldeten vertragsstrafenähnlichen Honorarkürzungen und Vertragsstrafen dürfen 
insgesamt 5% der Netto-Abrechnungssumme des Auftragnehmers nicht überschreiten. 
Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
Die Honorarkürzung wird jedoch auf Schadensersatzansprüche angerechnet. Dieser An-
spruch auf Honorarkürzung muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden, sondern 
kann bis zur Schlusszahlung auf die Schlussrechnung geltend gemacht werden. 

6. Termine und Fristen 

6.1 Grundlagen 

6.1.1 Der Auftragnehmer wird seine Leistungen nach Maßgabe des vom Auftraggeber festzule-
genden Rahmenterminplans erbringen. Dieser Terminplan ist nach dem als Anlage 5 bei-
gefügten Muster spätestens in der Leistungsphase 2 zu erstellen und wird Bestandteil des 
Vertrages. Der Terminplan soll die für den Auftragnehmer verbindlichen Vertragstermine 
bezeichnen. Legt der Auftragnehmer trotz Fälligkeit und Nachfristsetzung einen solchen 
Terminplan nicht vor oder stimmt der Auftraggeber einem vorgelegten Terminplan aus 
wichtigem Grund nicht zu, ist der Auftraggeber berechtigt, den Terminplan selbst nach billi-
gem Ermessen (§ 315 BGB) aufzustellen.  

6.1.2 Für die dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen gelten die im Projektterminplan (An-
lage 5) festgelegten Termine bzw. Fristen.  

6.2 Die Parteien vereinbaren die folgenden Termine und Fristen als verbindliche Vertragster-
mine: 

Leistungsbeginn:                    sofort nach Auftragsvergabe vorauss.:      März/ April 2026 

LP 1 bis 2       spätestens:  31.05.2026 

LP 3        spätestens:     31.01.2027  

LP 4 bis 6                   spätestens:     30.09.2028 

Leistungsabschluss:                                                                           30.09.2028  
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6.3 Terminkontrollbericht 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmäßig Terminkontrollberichte im Sinne eins Soll-
/Ist-Vergleichs der Planungsleistungen und Ausführungsleistungen nebst Erläuterungen zu 
liefern. 

 

 

6.4 Verzug des Auftragnehmers 

6.4.1 Vertragskündigung 

Kommt der Auftragnehmer mit seiner Leistung zu den Vertragsterminen des Projekttermin-
plans (Anlage 5) oder den in diesem Vertrag oder nachträglich schriftlich vereinbarten 
Vertragsterminen in Rückstand, erbringt er die ausstehenden Leistung trotz Nachfristset-
zung sodann nicht innerhalb von maximal 15 Werktagen und hat er die Verzögerung zu 
vertreten, so ist der Auftraggeber – unbeschadet aller sonstigen Rechte – berechtigt, den 
Vertrag für Leistungsphasen, die in Bearbeitung sind, ganz oder teilweise aus wichtigem 
Grund zu kündigen. Der Auftraggeber ist dann nach seiner Wahl auch berechtigt, Leis-
tungsphasen, mit denen der Auftragnehmer noch nicht begonnen hat, oder auch alle in 
Auftrag gegebenen Leistungsphasen aus wichtigem Grund zu kündigen. 

Die Kündigungsfolgen ergeben sich aus Ziff. 8.3 der AVB ARCH/ING-NRW.URBAN. 

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verzuges oder im Zusammenhang 
mit der Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt. 

§ 648a BGB bleibt unberührt. 

 

6.4.2 Vertragsstrafe 

Werden Vertragstermine des Projektterminplans (Anlage 5) oder die in Ziff. 6.2 dieses 
Vertrages oder nachträglich schriftlich festgelegten Anfangs-, wesentlichen Zwischen- oder 
Endtermine aus einem vom Auftragnehmer zu vertretender Grund überschritten, so hat der 
Auftraggeber für jeden Werktag der Fristüberschreitung Anspruch auf Vertragsstrafe in 
Höhe von 0,1 % der bis zu dem jeweiligen Termin zu zahlenden Netto-Auftragssumme. 
Die nach diesem Vertrag geschuldeten Vertragsstrafen und Vertragsstrafe ähnlichen Ho-
norarkürzungen dürfen insgesamt 5% der Netto-Abrechnungssumme des Auftragnehmers 
nicht überschreiten. Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche des Auftragge-
bers bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzansprüche an-
gerechnet. 

Soweit der Auftragnehmer bezüglich eines Vertragstermins bereits in Verzug geraten ist, 
wird diese Vertragsstrafe bei der Überschreitung weiterer Vertragstermine nur verwirkt, 
wenn insoweit zusätzlicher bzw. neuer Verzug des Auftragnehmers eingetreten ist. Der 
Vertragsstrafen Anspruch muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden, sondern kann 
bis zur Schlusszahlung auf die Schlussrechnung geltend gemacht werden. 
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6.5 Leistungsstufen bei Förderprojekten des Strukturwandels 

Der Auftraggeber akquiriert im Rahmen der investiven Umsetzung des Projektes aus Struk-
turwandelfördermitteln. Voraussetzung des Förderantrags für die investiven Mittel ist das 
Erreichen einer belastbaren Leistungsphase 2 nach HOAI in diesem Projekt. Da die Beauf-
tragung der Leistungsphasen 4-6 im Rahmen dieser Ausschreibung förderrechtlich nicht zu-
lässig ist, erfolgt die Beauftragung weiterer Leistungsphasen erst nach Erhalt des Zuwen-
dungsbescheids für den Förderantrag voraussichtlich im Jahre 2027. Vorbehaltlich sollen 
die Leistungsphasen 4 bis 6 bei Abschluss eines Vertragsverhältnisses zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer dennoch durchgeführt werden. Die (Weiter-)Beauftragung ist somit 
ausdrücklich von der Bedingung abhängig, dass Zuwendungen aus Strukturwandelförder-
mitteln gewährt werden. Der Auftraggeber behält sich bei Abschluss jeder der in Ziffer 6.2 
genannten Stufen vor, die Erarbeitung weiterer Leistungsphasen durch den Auftragnehmer 
nicht zu beauftragen. Der Auftraggeber hat alles vorbereitet, um die Zuwendungen zu erhal-
ten und darf – vorbehaltlich nicht von ihm zu beeinflussender Umstände – davon ausgehen, 
dass er sie auch erhält. 

 
 

7. Vergütung 

Hinsichtlich der Vergütung des Auftragnehmers vereinbaren die Parteien verbindlich, dass 
diese sich nach den Honorarermittlungsparametern der HOAI bzw. dem geprüften Ange-
bot des Auftragnehmers richtet (Anlage 7a). Für den Fall, dass – geänderte – rechtliche 
Regelungen dem Entgegenstehen, werden die Parteien eine dem wirtschaftlichen Ergeb-
nis entsprechende Regelung treffen. 

 

7.1 Die Vergütung des Auftragnehmers richtet sich 

 nach den Honorarermittlungsparametern der HOAI 
(dann gelten Ziffern 7.1 bis 7.10 sowie 7.12 ff.). 

 nach der vereinbarten Pauschale (dann gelten Ziffern 7.11 ff.). 

7.2 Anrechenbare Kosten 

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich 

 nach der Kostenschätzung oder Kostenberechnung (dann gilt Ziffer 7.2.1). 

 nach der Kostenvereinbarung (dann gilt Ziffer 7.2.2). 

 

 

7.2.1 Ermittlung nach Kostenberechnung 

Die anrechenbaren Kosten richten sich nach §§ 4, 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI und § 33 HOAI, 
§50 HOAI und §54 HOAI. 



Planungsvertrag 
„Fachingenieur Tragwerksplanung“ 

Gemeinde Niederzier – Neubau Ellbachzentrum 
 

Projektnummer: 11777 Arbeitspaket 20969 SP25-085  
Auftragsnummer: xxx  

 

Seite 14 (19) 

Hat der Auftragnehmer nach seinem Leistungsumfang (Ziffer 3) Kostenberechnung zu er-
stellen und bekommt er diese vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, kann er nur dann 
eine Anpassung der Kostenberechnung verlangen, wenn er nachweist, dass die nach der 
Kostenfeststellung ermittelten Kosten ohne Berücksichtigung von kostenrelevanten Ände-
rungen nach § 10 HOAI von der Kostenberechnung um mehr als 15% abweichen. 

Die endgültige Vereinbarung der Parteien zum Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden 
vorhandenen Bausubstanz im Sinne von § 4 Abs. 3 HOAI erfolgt auf Vorschlag des Auf-
tragnehmers schriftlich nach Prüfung der Kostenberechnung innerhalb der erste zwei Mo-
nate nach Vertragsbeginn. Einigen sich die Parteien insoweit nicht, bestimmt der Auftrag-
geber Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz nach billigem Ermessen, § 
315 BGB. 

7.2.2 Ermittlung nach Kostenvereinbarung 

Die anrechenbaren Kosten richten sich gemäß § 6 Abs. 2 HOAI nach den im Baubudget 
(Anlage 7) einvernehmlich und nachprüfbar vereinbarten Baukosten. 

 

 

7.3 Honorarzone 

Folgende Honorarzonen werden vereinbart: 

 Fachingenieur Tragwerksplanung Honorarzone III  

Honorarsätze 

 Fachingenieur Tragwerksplanung  Mittelsatz    

7.4 Leistungsbewertung 

Die übertragenen und erbrachten Leistungen werden nach § 8 HOAI und nach den verein-
barten und als  

 Anlage 4.1 bis Anlage 4.4   

beigefügten Leistungsbildern bewertet. Ein zusätzlicher Koordinierungs- und Einarbei-
tungsaufwand wurde bei der Bewertung der Leistungen berücksichtigt. Eine Honorarerhö-
hung nach § 9 Abs. 1 HOAI wird ausgeschlossen. 

             

7.5 Umbauzuschlag / Instandhaltungen und Instandsetzungen 

 Der Zuschlag für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen nach § 35 
Abs. 2 HOAI wird mit […] v.H. vereinbart. 

 Für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen von Objekten nach § 
36 HOAI wird der Prozentsatz für die Bauüberwachung um […] v.H. erhöht. 

7.6 Besondere Leistungen 

Die übertragenen und erbrachten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergütet:  
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[pauschal / nach Aufwand] 

 

7.6.1 Nebenkosten 

Die nach § 14 HOAI erstattungsfähigen Nebenkosten werden pauschal mit x,xx v.H. des 
Nettohonorars vergütet. 

Auf Veranlassung des Auftraggebers erstellte, nicht von den übertragenen Leistungen er-
fasste Vervielfältigungen von Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeich-
nissen) und Berechnungen sind auf Nachweis zu erstatten. 

 

7.7 Vorläufige Honorarermittlung 

Das Entgelt für die vereinbarten Leistungen nach Ziffern 3 dieses Vertrages und für die 
Nebenkosten aufgrund der vorliegenden Kostenermittlungen wurde einschließlich der der-
zeitigen Umsatzsteuer mit x,xx EUR vorläufig ermittelt. 

Für die Berechnung des Honorars siehe Anlage 7. 

 

7.8 Zeithonorar 

7.8.1 Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter nach Zeitaufwand berech-
net, werden folgende Stundensätze vergütet: 

7.8.2 Für den projektverantwortlichen Ingenieur […] EUR/Std. 

7.8.3 Für Mitarbeiter, die technische wirtschaftliche oder EDV-technische  
Aufgaben erfüllen, soweit Sie nicht unter Ziffer 7.8.4 fallen […] EUR/Std. 

7.8.4 Für sonstige Mitarbeiter: […] EUR/Std. 

7.8.5 Leistungen des Auftragnehmers nach Zeitaufwand werden nur vergütet, wenn sie vorher 
schriftlich durch den Auftraggeber beauftragt worden sind. In diesem Fall ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, den entsprechenden Zeitaufwand durch Stundenbelege nachzuwei-
sen, die er spätestens monatlich dem Auftraggeber zur Prüfung und Abzeichnung vorlegen 
muss. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Leistungen nach Zeitaufwand spätestens im Fol-
gemonat nach der Vorlage der Stundennachweise abzurechnen, andernfalls verfällt sein 
Vergütungsanspruch nach Zeitaufwand, es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, un-
verschuldet an der rechtzeitigen Abrechnung gehindert worden zu sein. 

7.9 Vervielfältigungskosten 

Auf Veranlassung des Auftraggebers erstellte, nicht von den übertragenen Leistungen er-
fasste Vervielfältigungen von Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeich-
nissen) und Berechnungen sind auf Nachweis zu erstatten. 

7.10 Die Umsatzsteuer für das Honorar und für die zu erstattenden Nebenkosten wird geson-
dert ausgewiesen und gezahlt. 
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7.11 Die Honorarermittlung des Auftragnehmers unterliegt der Rechnungsprüfung durch öffent-
liche Prüfinstanzen (z.B. Landesrechnungshof). Die Rechnungsprüfung kann auch erst 
nach Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Der Auftragnehmer muss bis zum Ab-
lauf der Verjährungsfrist für die Erstattung von Überzahlungen damit rechnen, dass er auf 
Erstattung der überzahlten Beträge in Anspruch genommen wird. Er kann sich nicht auf 
einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

 

8. Änderungen der Leistungsziele, des Leistungsumfangs und des Leistungsablaufs 

8.1 Anordnungsrecht des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist jederzeit befugt, Änderungen (auch soweit solche Änderungen die 
Wiederholung von Leistungen oder Besonderen Leistungen erfordern) und Ergänzungen 
zum beauftragten bzw. abgerufenen Leistungsumfang des Auftragnehmers, zum Leis-
tungsablauf oder zu den Leistungszielen anzuordnen (Leistungsmodifikationen). Der Auf-
tragnehmer ist zur Erbringung dieser von dem Auftraggeber angeordneten Leistungsmodi-
fikationen verpflichtet, soweit er dem Auftraggeber nicht nachweist, dass die Erbringung 
dieser Leistungen unmöglich oder für den Auftragnehmer unzumutbar ist. Dieses Anord-
nungsrecht gilt sowohl für in Arbeit befindliche als auch für bereits abgeschlossene Leis-
tungsphasen. 

Einigkeit besteht zwischen den Parteien, dass unterschiedliche Vorschläge und Ausarbei-
tungen des Auftragnehmers in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftli-
cher Hinsicht während der Erstellung der Planung und vor Abschluss der einzelnen Pla-
nungsphasen, z.B. unterschiedliche Grundrissvarianten, Ansichten usw., zum normalen, 
durch das vereinbarte Honorar abgegoltenen Leistungsumfang des AN gehören und des-
halb von vornherein nicht als Leistungsmodifikationen anzusehen sind. 

8.2 Anspruchsvoraussetzung für die Vergütung von Leistungsmodifikationen 

In allen Fällen, in denen dem Auftragnehmer nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer 8.3 
dieses Vertrages eine zusätzliche oder geänderte Vergütung zusteht, ist Anspruchsvo-
raussetzung, dass es sich nicht um die Erbringung vertraglich bereits geschuldeter Leis-
tungen oder um Mängelbeseitigung handelt, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
vor Beginn der Arbeit an den modifizierten Leistungen den entsprechenden Mehrvergü-
tungsanspruch dem Grunde nach ankündigt und dass er eine prüfbare Aufstellung über 
die geänderte oder zusätzliche Vergütung nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer 8.3 die-
ses Vertrages, ansonsten des voraussichtlichen Zeitaufwandes und des damit verbunde-
nen Zeithonorars gemäß Ziffer 7.7 dieses Vertrages, vorlegt. Weitere Anspruchsvorausset-
zung ist, dass der Auftraggeber den geänderten oder zusätzlichen Vergütungsanspruch 
des Auftragnehmers zumindest dem Grunde nach schriftlich bestätigt. Verweigert der Auf-
traggeber trotz Ankündigung des Auftragnehmers unberechtigt die Bestätigung der geän-
derten oder zusätzlichen Vergütung dem Grunde nach, ist der Auftragnehmer nicht ver-
pflichtet, die modifizierten Leistungen auszuführen, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. 

Eine Ausnahme von der Pflicht zur Mehrvergütungsankündigung als Anspruchsvorausset-
zung gilt dann, wenn der Auftraggeber an der Vergütungspflicht keine Zweifel haben kann, 
z.B., weil die sofortige Änderung der Leistungen aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen zwingend erforderlich ist. 
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Evtl. gesetzliche Ansprüche des Auftragnehmers werden durch diese Regelung nicht ein-
geschränkt oder ausgeschlossen. 

8.3 Anspruchshöhe 

8.3.1 Grundleistungen 

8.3.2 Auf Anordnung des Auftraggebers oder aufgrund einer Vereinbarung der Parteien wieder-
holt, geändert oder zusätzlich erbrachte Grundleistungen werden, soweit nichts Anderes 
schriftlich vereinbart wird, nach Maßgabe des § 10 HOAI honoriert. 

Die Parteien sollen möglichst vor Beginn der Ausführung eine Vereinbarung über die zu-
sätzliche oder geänderte Vergütung treffen. 

8.3.3 Besondere Leistungen 

Werden besondere Leistungen oder sonstige, nicht verbindlich geregelte Leistungen auf-
grund einer Anordnung des Auftraggebers oder einer Vereinbarung der Parteien erstmalig 
oder wiederholt erbracht, hat der Auftragnehmer Anspruch auf gesonderte Vergütung, die 
sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den beson-
deren Kosten der geforderten Leistung bestimmt. Die Parteien können alternativ schriftlich 
vereinbaren, dass diese Leistungen nach Stundenaufwand gemäß Ziffer 7.7 dieses Vertra-
ges vergütet werden. Die Parteien sollen möglichst vor Beginn der Ausführung eine Ver-
einbarung über die zusätzliche oder geänderte Vergütung treffen. 

9. Verlängerung des Leistungszeitraumes 

Verzögert sich die festgelegte Ausführungszeit (Ziffer 5.2) durch Umstände, die der Auf-
tragnehmer nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die Mehraufwendungen eine Ent-
schädigung nach Maßgabe des § 642 BGB zu vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 
v.H. der festgelegten Ausführungszeit, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar 
abgegolten. 

10. Abnahme 

Die Leistungen des Auftragnehmers bedürfen einer gemeinsamen förmlichen Abnahme 
nach vollständiger und im Wesentlichen mängelfreier Fertigstellung aller ihm beauftragten 
Leistungen. Die Leistungen werden nach der letzten dem Auftragnehmer beauftragten 
oder abgerufenen Leistungsphase, spätestens nach Leistungsphase 8, abgenommen. 

Teilabnahmen sind im Übrigen nur im Einvernehmen zwischen Auftragnehmer und Auf-
traggeber zulässig. 

11. Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach Ziffer 10 AVB-ARCH/ING-
NRW.URBAN müssen mindestens betragen: 

Für Personenschäden:     1.500.000 EUR 

Für Sach- und Vermögensschäden:   2.500.000 EUR 

jeweils 2-fach maximiert.    
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12. Ergänzende Vereinbarungen 

12.1 Vertraulichkeitsschutz 

Der Auftragnehmer hat über seine Leistungen und die ihm bei Vertragserfüllung bekannt 
gewordenen Vorgänge – soweit sie vertraulich sind – Dritten gegenüber Stillschweigen zu 
bewahren. Diese gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

12.2 Subplaner 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, für Teile der vereinbarten Leistungen fachkundige, leis-
tungsfähige und zuverlässige Dritte (Subplaner) im eigenen Namen und für eigene Rech-
nung zu beauftragen. 

Dem Auftragnehmer obliegt dabei die alleinige Koordinations- und Überwachungspflicht.  

Der Auftraggeber ist in jedem Fall vor der Beauftragung eines Subplaners zu informieren. 

 

 

12.3 Da dieser Auftrag durch Fördermittel unterstützt wird, ist die Übersendung einer Rech-
nungskopie (elektronisch) an die Starke Projekte GmbH zwingend erforderlich, solange 
und soweit die Starke Projekte GmbH in dem Projekt tätig ist. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer entsprechend informieren. 

Zahlungen werden unter Berücksichtigung der monatlichen Mittelabrufe von Fördergeldern 
nach Maßgabe des Folgenden geleistet: Prüfbare und fällige Rechnungen, die bis zum 15. 
eines Monats eingegangen sind, werden in den Mittelabruf des laufenden Monats aufge-
nommen und nach Möglichkeit im Folgemonat ausbezahlt. Später eingereichte prüfbare 
und fällige Rechnungen werden in den Mittelabruf des Folgemonats aufgenommen und 
entsprechend in dem darauf folgenden Monat nach Möglichkeit ausbezahlt. Maßgeblich ist 
das Datum des tatsächlichen Rechnungseingangs. 

Falls Abschlagsrechnungen vereinbart sind, erfolgt die Zahlung auf Antrag in angemesse-
nen Fristen, bei denen für die Fälligkeit der Zahlung der Mittelabruf von Fördergeldern, 
über die die beauftragte Leistung mitfinanziert wird, Berücksichtigung findet. 

12.4 Hinweise auf geförderte Maßnahmen 

Aufgrund der Projektförderung ist in allen Produkten und Publikationen (Veröffentlichun-
gen, Veranstaltungen, Websites, Konferenzbeiträge, Einladungskarten, Berichte, Bauschil-
der sowie sonstigen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen etc.), in denen auf die geför-
derte Maßnahme eingegangen wird, der Hinweis aufzunehmen: „Gefördert vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundes-
tages“. Für die Platzierung der Bildwortmarke mit dem Förderzusatz (an gut wahrnehmba-
rer Stelle) gilt der Styleguide der Bundesregierung (http://styleguide.bundesregierung.de). 

Ebenfalls ist das Logo des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) an gleicher Stelle aufzunehmen. Von jeder 
Veröffentlichung ist der Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung Köln) ein Exemplar zu 
überlassen. 
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13. Salvatorische Klausel / Schriftform 

13.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch 
die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Vertragspar-
teien sind in diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirksame Vertragsbestimmung dahinge-
hend umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung zum 
Ausdruck gekommene Parteiwille unter Einbeziehung der beabsichtigten wirtschaftlichen 
Zwecke erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertra-
ges eine Regelungslücke ergeben sollte. 

13.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen, sofern gesetzlich nicht eine an-
dere Form vorgeschrieben ist, schriftlich festgelegt werden. Der Schriftform bedarf auch 
eine Änderung und/oder Ergänzung dieser Regelung. Soweit diese Form nicht beachtet 
wird, hat etwaige Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages derjenige zu beweisen, 
der sich auf sie beruft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,     , 

Ort, Datum  Ort, Datum 

 

 

 

 

  

Stempel und Unterschrift Auftraggeber    Stempel und Unterschrift Auftragnehmer 

 


